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ZI. 24 - 3 2 . 203/86 Li / L 0 Wien, am 28. August 1986 

~e'~~~~~~l~ 
An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 

1017 Wie n 

Datum: 

Betr.: Abkommen über Soziale Sicherheit 

o 8. SEP. 1986 

mit den Vereinigten Staaten von Amerika; 
Begutachtungsverfahren 

~~~~~~ Schreiben des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung vom 
19. Juni 1986, Zl. 24.530/1-2/86 

In Entsprechung des oben angeführten Schreibens über­

mittelt der Hauptverband der österreichischen Sozialversiche­

rungsträger in der Anlage 25 Ausfertigungen seiner Stellung­

nahme zum gegenständlichen Abkommensentwurf, die gegenüber 

dem Bundesministerium für soziale Verwaltung abgegeben wurde. 

Der Präsident: Der Generaldirektor: 

02 tJMJ 
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HAUPTVERBAND DER OSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER 

1031 WIEN KUNDMANNGASSE 21 POSTFACH 600 TEL. 0222/72 56 21 TELEX 136682 hvsvt a OVR 0024279 

ZI. 24-32.203/86 Li/Lo Wien, am 28. August 1986 

An das 

Bundesministerium für 
soziale Verwaltung 

Stubenring 1 
1010 Wie n 

Betr.: Abkommen über Soziale Sicherheit 
mit den Vereinigten Staaten von Amerika 

~~~3~ Schreiben vom 19. Juni 1986, 
Zl. 24.530/1-2/86 

Der Hauptverband teilt mit, daß gegen den vorliegenden 

Entwurf eines Abkomm~ns zwischen der Republik österreich und 

den Vereinigten Staaten von Amerika keine grundsätzlichen Be­

denken bestehen. 

Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern hat darauf 

hingewiesen, daß die Formulierung des Art.7 Abs.2 des Abkommens 

zu Schwierigkeiten führen könnte, da hier nicht - wie in den 

Erläuterungen angeführt ist - klar zum Ausdruck kommt, daß nur 

bei "ein und derselben selbständigen Erwerbstätigkeit" eine 

Doppelversicherung ausgeschlossen sein soll. Auf Grund der Be­

stimmungen des Art.6 des Abkommens und den Intentionen der bis­

her von österreich geschlossenen Abkommen über Soziale Sicher­

heit begründet jedoch in solchen Fällen die Führung eines Be­

triebes in österreich die Pflichtversicherung nach dem Bauern­

Sozialversicherungsgesetz (BSVG), auch dann, wenn sich der Be­

triebsführer nicht gewöhnlich in österreich aufhält. 

Die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter hat vorge­

schlagen, analog den Regelungen in den anderen Abkommen eine 
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Bestimmung über eine mit zwei Jahren begrenzte Antragsfrist 

für Pensionen aufzunehmen, auf die erst unter Berücksichtigung 

des Abkommens ein Anspruch entsteht. 

Der Präsident: Der Generaldirektor: 
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